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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG
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50/9. Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation

Die Generalversammlung,

nach Eingang des Berichts der Internationalen Atomenergie-Organisation an die
Generalversammlung für das Jahr 19941,

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirektors der Internationalen
Atomenergie-Organisation vom 1. November 19952, der zusätzliche Informationen über die
wichtigsten Aspekte der Tätigkeit der Organisation im Jahr 1995 enthält,

erneut erklärend, daß die Organisation diejenige Behörde ist, die die Zuständigkeit dafür
besitzt, in Übereinstimmung mit ihrer Satzung und ihrem Kernmaterialüberwachungssystem
die Einhaltung der Kernmaterialüberwachungsabkommen zu verifizieren und sicherzustellen,
die die Vertragsstaaten in Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Artikel III Absatz 1 des
Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen3 mit ihr geschlossen haben, damit
verhindert wird, daß Kernenergie von der friedlichen Nutzung abgezweigt und für Kernwaffen
oder sonstige Kernsprengkörper verwendet wird; und außerdem erneut erklärend, daß die
Autorität der Organisation auf diesem Gebiet durch nichts untergraben werden darf, und daß

                                                       

     1Internationale Atomenergie-Organisation, The Annual Report for 1994 (Österreich, Juli 1995) (GC(39)/3); den
Mitgliedern der Generalversammlung durch eine Mitteilung des Generalsekretärs (A/50/360) übermittelt.

     2 Siehe Official Records of the General Assembly, Fiftieth Session, Plenary Meetings, 46. Sitzung.

     3Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485.
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Vertragsstaaten, die Besorgnisse hinsichtlich der Nichteinhaltung des
Kernmaterialüberwachungsabkommens des Vertrages durch andere Vertragsstaaten hegen,
diese Besorgnisse unter Vorlage von sachdienlichen Beweisen und Informationen der
Organisation vortragen sollen, damit sie dieselben prüfen und untersuchen sowie
entsprechende Schlußfolgerungen ziehen und notwendige Maßnahmen im Rahmen ihres
Mandates beschließen kann,

in Anerkennung der Bedeutung der Arbeit der Organisation, die darin besteht, die
Anwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke weiter zu fördern, wie in ihrer Satzung
vorgesehen und im Einklang mit dem unveräußerlichen Recht der Vertragsstaaten des
Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und anderer einschlägiger,
völkerrechtlich verbindlicher Übereinkünfte, die mit der Organisation entsprechende
Kernmaterialüberwachungsabkommen geschlossen haben, ohne Diskriminierung und in
Übereinstimmung mit den Artikeln I und II des Vertrages, mit anderen einschlägigen Artikeln
und mit dem Ziel und den Zwecken des Vertrages die Forschung, Erzeugung und Nutzung
von Kernenergie für friedliche Zwecke voranzutreiben,

sowie anerkennend, daß die Entwicklungsländer einen besonderen Bedarf an technischer
Unterstützung seitens der Organisation haben und daß der Finanzierung große Bedeutung
zukommt, damit diese Länder aus dem Transfer und der Anwendung der Kerntechnik für
friedliche Zwecke sowie aus dem Beitrag der Kernenergie zu ihrer wirtschaftlichen
Entwicklung wirklichen Nutzen ziehen können,

im Bewußtsein der wichtigen Arbeit, die die Organisation durch die Anwendung der die
Kernmaterialüberwachung betreffenden Bestimmungen des Vertrages über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen und anderer, auf ähnliche Ziele gerichteter internationaler
Verträge, Übereinkünfte und Abkommen sowie dadurch leistet, daß sie im Rahmen ihrer
Möglichkeiten dafür sorgt, daß die von ihr oder auf ihr Ersuchen bzw. unter ihrer
Überwachung oder Kontrolle gewährte Hilfe im Einklang mit Artikel II ihrer Satzung nicht
zur Förderung militärischer Zwecke benutzt wird,

ferner in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die Organisation in Fragen der 
Kernkraft, der Anwendung kerntechnischer Methoden und Verfahren, der nuklearen
Sicherheit, des Strahlenschutzes und der Behandlung radioaktiver Abfälle leistet, insbesondere
auch ihrer Arbeit zur Unterstützung der Entwicklungsländer auf allen diesen Gebieten,

unter erneuter Betonung der Notwendigkeit strengster Sicherheitsnormen bei der
Planung und beim Betrieb kerntechnischer Anlagen, damit die Risiken für Leben, Gesundheit
und Umwelt auf ein Mindestmaß beschränkt werden,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generaldirektors an die Generalkonferenz über die
Entwicklungen vom August 1995 in Verbindung mit dem Kernwaffenprogramm Iraks4 und
Kenntnis nehmend von der Resolution GC(39)/RES/5 der Generalkonferenz vom 22.

                                                       

     4GC(39)/10 und GC(39)/10/Add.1.
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September 19955,

sowie Kenntnis nehmend von den Resolutionen GOV/2711 vom 21. März 1994 und
GOV/2742 vom 10. Juni 1994 des Gouverneursrats und GC(39)/RES/3 der Generalkonferenz
vom 22. September 19955 im Zusammenhang mit der Durchführung des Abkommens
zwischen der Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Internationalen
Atomenergie-Organisation über die Anwendung der Kernmaterialüberwachung im
Zusammenhang mit dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen6, von den
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 31. März7, 30. Mai8 und 4. November
19949 und der Beauftragung des Generaldirektors durch den Gouverneursrat vom 11.
November 1994, alle von der Organisation in der Erklärung des Präsidenten des
Sicherheitsrats vom 4. November 1994 verlangten Aufgaben wahrzunehmen,

eingedenk der Resolutionen GC(39)/RES/14 über die Stärkung der Tätigkeiten der
Organisation auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit, GC(39)/RES/15 über einen
Plan für eine wirtschaftliche Trinkwassergewinnung, GC(39)/RES/16 über den umfassenden
Einsatz der Isotopenhydrologie für die Wasserbewirtschaftung, GC(39)/RES/17 über die Erhö-
hung der Effektivität und die Verbesserung der Effizienz des Kernmaterialüber-
wachungssystems, GC(39)/RES/18 über Maßnahmen gegen den unerlaubten Verkehr mit
Kernmaterial, GC(39)/RES/4 über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika, GC(39)/RES/5 über
die Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats 687 (1991), 707 (1991) und 715 (1991)
betreffend Irak, GC(39)/RES/24 über die Anwendung der Kernmaterialüberwachung der Orga-
nisation im Nahen Osten, 
GC(39)/RES/21 und GC(39)/RES/22 über die Änderung von Artikel VI der Satzung
betreffend die Zusammensetzung des Gouverneursrats, GC(39)/RES/13 über das
Übereinkommen über nukleare Sicherheit, GC(39)/RES/19 über die Besetzung des Sekretariats
der Organisation und GC(39)/RES/23 über Kernversuche, die von der Generalkonferenz der
Organisation auf ihrer neununddreißigsten ordentlichen Tagung am 22. September 1995
verabschiedet wurden5,

sowie eingedenk der Resolution GC(39)/RES/20 über Frauen im Sekretariat, die am 22.
September 1995 von der Generalkonferenz verabschiedet wurde5, und in der der
Generaldirektor aufgerufen wird, die auf der Vierten Weltfrauenkonferenz erarbeitete
Aktionsplattform zu prüfen und, soweit angebracht, die Elemente dieser Plattform in die
relevanten Politiken und Programme der Organisation zu integrieren,

1. nimmt Kenntnis vom Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation;

                                                       

     5Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and Other Decisions of the General Conference,
Thirty-ninth Regular Session, 18.-22. September 1995 (GC(39)/RES/DEC(1995)).

     6Internationale Atomenergie-Organisation, INFCIRC/403.

     7S/PRST/1994/13.

     8S/PRST/1994/28.

     9S/PRST/1994/64.
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2. bekräftigt ihr Vertrauen in die Rolle der Organisation bei der Anwendung der
Kernenergie für friedliche Zwecke;

3. begrüßt die von der Organisation getroffenen Maßnahmen und Beschlüsse zur
Wahrung und Stärkung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ihres Kernmaterialüber-
wachungssystems im Einklang mit der Satzung der Organisation und fordert die Staaten auf,
bei der Umsetzung der diesbezüglichen Beschlüsse der Organisation zu kooperieren;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich bei der satzungsgemäßen Arbeit der
Organisation, bei der Förderung der Nutzung der Kernenergie und der Anwendung der
erforderlichen Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Sicherheit von kerntechnischen
Anlagen und zur möglichst weitgehenden Verminderung von Risiken für Leben, Gesundheit
und Umwelt, beim Ausbau der technischen Hilfe und Zusammenarbeit zugunsten der Entwick-
lungsländer und bei der Gewährleistung der Effektivität und Effizienz des
Kernmaterialüberwachungssystems der Organisation um eine wirksame und harmonische
internationale Zusammenarbeit zu bemühen;

5. begrüßt außerdem die von der Organisation getroffenen Maßnahmen und
Beschlüsse zum Ausbau und zur Finanzierung ihrer Aktivitäten der technischen
Zusammenarbeit und ruft die Staaten auf, bei deren Umsetzung zusammenzuarbeiten;

6. würdigt die unparteilichen Bemühungen, die der Generaldirektor und das
Sekretariat der Organisation auch weiterhin unternehmen, um das zwischen der Organisation
und der Demokratischen Volksrepublik Korea in Kraft befindliche Kernmaterialüberwachungs-
abkommen umzusetzen, so auch ihre Bemühungen um die Überwachung der Einfrierung
bezeichneter Einrichtungen in der Demokratischen Volksrepublik Korea, wie vom
Sicherheitsrat erbeten, bekundet ihre Besorgnis darüber, daß die Demokratische Volksrepublik
Korea das Kernmaterialüberwachungsabkommen nach wie vor nicht einhält, und fordert die
Demokratische Volksrepublik Korea nachdrücklich auf, bei der Anwendung des
Kernmaterialüberwachungsabkommens in vollem Umfang mit der Organisation zusammenzu-
arbeiten und alles zu tun, was die Organisation für nötig erachtet, um alle Informationen, die
für die Verifizierung der Genauigkeit und Vollständigkeit des ersten Berichts der
Demokratischen Volksrepublik Korea über die der Kernmaterialüberwachung unterliegenden
Kernmaterialbestände sachdienlich sind, so lange unbeschädigt aufzubewahren, bis die
Demokratische Volksrepublik Korea ihr Kernmaterialüberwachungsabkommen vollständig
erfüllt;

7. würdigt außerdem die nachdrücklichen Bemühungen des Generaldirektors der
Organisation und seiner Mitarbeiter um die Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats
687 (1991) vom 3. April, 707 (1991) vom 15. August und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991,
gibt ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck, daß Irak der Organisation seit 1991 entgegen
seinen Verpflichtungen aus den Resolutionen 687 (1991), 
707 (1991) und 715 (1991) Informationen über sein Kernwaffenprogramm vorenthält, und
betont, daß Irak in vollem Umfang mit der Organisation zusammenarbeiten muß, damit die
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats vollständig umgesetzt werden;
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8. appelliert an alle Staaten, das Übereinkommen über nukleare Sicherheit zu
ratifizieren oder ihm beizutreten;

9. begrüßt die Maßnahmen der Organisation zur Unterstützung der Bemühungen, den
unerlaubten Handel mit Kernmaterial und anderen Quellen der Radioaktivität zu unterbinden;

10. ersucht den Generalsekretär, dem Generaldirektor der Organisation das Protokoll
der fünfzigsten Tagung der Generalversammlung zu übermitteln, soweit es sich auf die
Tätigkeit der Organisation bezieht.

47. Plenarsitzung
1. November 1995


